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 (2) Vorschläge und Anregungen der Versammlung von Einwohnerinnen und Einwohnern müssen in einer
angemessenen Frist von den zuständigen Organen der Gemeinde behandelt werden.

 (3) Das Nähere regelt die Hauptsatzung.

§ 16 c
Einwohnerfragestunde, Anhörung und Einwohnerbefragung

 (1) Die Gemeindevertretung muss bei öffentlichen Sitzungen Einwohnerinnen und Einwohnern die Mög-
lichkeit einräumen, Fragen zu Beratungsgegenständen oder anderen Angelegenheiten der örtlichen Ge-
meinschaft zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. Die Gemeindevertretung kann
Betroffenen die Rechte nach Satz 1 einräumen. Die Einwohnerfragestunde ist Bestandteil der öffentli-
chen Sitzung der Gemeindevertretung. Die Ausschüsse können in ihren Sitzungen ebenfalls eine Ein-
wohnerfragestunde durchführen.

 (2) Die Gemeindevertretung kann beschließen, Sachkundige sowie Einwohnerinnen und Einwohner, die
von dem Gegenstand der Beratung betroffen sind, anzuhören. An der Beratung und Beschlussfassung in
nichtöffentlicher Sitzung dürfen sie nicht teilnehmen.

 (3) In Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft kann eine konsultative Befragung der Einwohnerin-
nen und Einwohner durchgeführt werden. In Angelegenheiten eines Ortsteiles nach § 47 a, für welche
der Ortsbeirat zuständig ist, kann eine auf das Gebiet des Ortsteils beschränkte konsultative Befragung
der Einwohnerinnen und Einwohner durchgeführt werden. Soweit anwendbar, gilt für die Durchführung §
16 g Abs. 1 bis 7 entsprechend mit der Maßgabe, dass an der Einwohnerbefragung in Ortsteilen nur die
im Ortsteil wohnenden Einwohnerinnen und Einwohner teilnahmeberechtigt sind und der Ortsbeirat an
die Stelle der Gemeindevertretung tritt. Ortsbeirat und Gemeindevertretung sind bei ihren Entscheidun-
gen über den Gegenstand der Befragung an deren Ergebnis nicht gebunden, haben dieses jedoch ange-
messen zu berücksichtigen.

 (4) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.

§ 16 d
Hilfe bei Verwaltungsangelegenheiten

 Die Gemeinden beraten im Rahmen ihrer rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten die Einwohnerin-
nen und Einwohner und sind bei der Antragstellung für Verwaltungsverfahren behilflich, auch wenn für
deren Durchführung eine andere Behörde zuständig ist. Zur Rechtsberatung in fremden Angelegenhei-
ten sind die Gemeinden nicht berechtigt.

§ 16 e
Anregungen und Beschwerden

 Die Einwohnerinnen und Einwohner haben das Recht, sich schriftlich oder zur Niederschrift mit Anregun-
gen und Beschwerden an die Gemeindevertretung zu wenden. Die Zuständigkeiten der Bürgermeisterin
oder des Bürgermeisters werden hierdurch nicht berührt. Antragstellerinnen und Antragsteller sind über
die Stellungnahme der Gemeindevertretung zu unterrichten.

§ 16 f
Einwohnerantrag

 (1) Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können beantragen, dass
die Gemeindevertretung oder im Fall der Übertragung nach § 27 Abs. 1 Satz 3 der zuständige Ausschuss
bestimmte ihr oder ihm obliegende Selbstverwaltungsaufgaben berät und entscheidet.

 (2) Der Antrag von Einwohnerinnen und Einwohnern muss schriftlich eingereicht werden. Er muss ein
bestimmtes Begehren sowie eine Begründung enthalten. Jeder Antrag muss bis zu drei Personen benen-
nen, die berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten; diese sind von der Gemeindevertretung
oder von dem zuständigen Ausschuss zu hören.

 (3) Der Antrag muss in Gemeinden
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